
FALL ARNOLD: BUNDESGERICHT FORDERT UNTERSUCHUNG

«Eine Riesen-Ohrfeige 
für die Schwyzer Justiz»
Wie die ON mehrfach berichteten,
landete der Altendörfler Gärtner 
Franz Arnold wegen eines 
Steuer-Ausstandes von 
66Franken in der Psychiatrie. 
Die Schwyzer Justiz wollte 
den Fall unter den Teppich kehren.
Das Bundesgericht pfeift 
sie nun zurück.

Am 21.September 2012 wurde Franz
Arnold von vier Polizisten frühmorgens
geweckt. Sie wollten ihn wegen einer
Steuerschuld von 66 Franken dem
Betreibungsamt Lachen zuführen. Auf-
traggeber war der private Betreibungs-
Unternehmer Rudolf Stählin.

Bevor Arnold abgeführt wurde,
wollte er noch seinen Kleinlaster um-
parkieren. Selbst das Bundesgericht hält
fest, dass er dabei die Polizei nicht atta-
ckierte. Umgekehrt drückte ihn diese
auf ein geparktes Auto, in dessen
Kühlerhaube deshalb sogar eine Delle
entstand. Dann sank Arnold benommen
zu Boden. Danach fesselten ihn die
Polizisten und liessen ihn mit dem
Sanitätswagen ins Spital Lachen bringen.

Die Ärztin untersuchte den weiterhin
gefesselten Gärtner – im Beisein der
Polizei – und verfügte dessen Einliefe-
rung in die Psychiatrie Zugersee.

Dank der Hilfsorganisation Psychex
kam Arnold drei Tage später frei.
Seither verlangt er eine strafrechtliche
Untersuchung des Falls, was der Schwyzer
Staatsanwalt Charles Fässler – und teils
auch das Kantonsgericht – mit allen
Mitteln verhindern wollten. Nun pfeift
sie das Bundesgericht zurück.

Strafanzeige gegen den Staat
Für seine staatliche Abreibung erhielt
Arnold Rechnungen für fast 5000 Fran-

ken. Er wehrte sich mit einer Strafan-
zeige gegen die Polizei und die Spital-
ärztin. Doch Staatsanwalt Fässler in 
Biberbrugg nahm seine Anzeige nicht 
an die Hand. 

Nach Arnolds Beschwerde befahl
das Kantonsgericht dem Staatsanwalt,
doch eine Untersuchung durchzufüh-
ren. Das beeindruckte Charles Fässler

nicht. Am 18. Februar 2014 stellt er den
Fall ein zweites Mal ein.

Arnold rekurrierte wieder, worauf
das Kantonsgericht Fässler nochmals
eine Untersuchung vorschrieb.

Im April 2015 spaltete Fässler dann
den Fall – trickreich – in die Teile
Polizeiübergriff und Psychiatrie-Ein-
weisung auf. Und wies eine Untersu-
chung erneut ab. Das verteuerte Arnolds
Suche nach Gerechtigkeit nochmals – er
hatte bislang dafür ohnehin schon gegen
10000 Franken ausgegeben.

Wieder zurück zum Staatsanwalt
Trotzdem erhob der Gärtner erneut 
Einsprache, weshalb das Kantons-
gericht Ende September 2015 den Fall 
Polizei-Übergriff nochmals an Fässler 
zurückwies. Dessen Einstellungsver-
fügung bezüglich der Spitalärztin be-
willigte es aber, wohl, um dem Staats-
anwalt auch einmal gefällig zu sein.

Scheinbar davon angespornt,
schmetterte Staatsanwalt Fässler den
Teil Polizeiübergriff am 2.Mai 2016
wieder ab – zum vierten Mal (!).

Arnold machte Einsprache und
landete nach einer Abweisung des Kan-
tonsgerichts vor Bundesgericht. Dieses
fällte nun am 20. Februar seinen Ent-

scheid und fordert die Schwyzer Justiz
auf, den Fall endlich zu untersuchen.
Das Bundesgericht hinterfragt in sei-
nem Urteil die Gewaltanwendung der
Polizei gegenüber Arnold und seine
Einweisung in die psychiatrische Klinik
in mehreren Passagen.

Franz Arnold sagte dazu den ON:
«Nach viereinhalb Jahren Kampf löst
dieses Urteil in mir grosse Genugtuung
aus. Und es ist eine Riesen-Ohrfeige für
die Schwyzer Justiz.»

Neuer Staatsanwalt?
Das Bundesgericht schreibt, dass der 
«federführende» Staatsanwalt «eine
gewisse Unwilligkeit» zeige, «die 
Sache abzuklären» – insbesondere, da 
er vom Gericht schon vier Mal korri-
giert worden sei. Das Bundesgericht 
folgert, dass es «im Interesse des
Kantons Schwyz» sei, «einen anderen 
Staatsanwalt zu benennen».

Man darf gespannt sein, ob Staatsan-
walt Charles Fässler nun noch ein fünftes
Mal an den Fall darf. Oder ob die Sache
von jemandem untersucht wird, dem
an einer ernsthaften Aufklärung des
Falles und an einem ordentlichen Straf-
verfahren gelegen ist.

Bruno Hug

Gärtner Franz Arnold: Grosse Genugtuung nach viereinhalb Jahren Kampf mit der Schwyzer Justiz.

Schwyz desinformiert   
Bundesgericht
Das Schwyzer Kantonsgericht musste
im Fall Arnold dem Bundesgericht
eine Stellungnahme abgeben.  Dies
erledigte die Kantonsgerichts-Vize-
präsidentin Daniela Pérez-Steiner.
Sie musste sich darin auch zum
Betreibungsamt Lachen-Altendorf
äussern, das in diesem Fall ein
Thema ist.
Pikant: Pérez-Steiner schrieb am 
20. Januar 2017 ans Bundesgericht, 
dass es sich beim Lachner Betrei-
bungsamt «nicht um eine private 
Unternehmung handelt».

Das ist falsch, was wohl auch Pérez-
Steiner weiss. Das Lachner Betrei-
bungsamt von Rudolf Stählin ist ein 
privates Unternehmen. Im Vertrag mit 
der Gemeinde steht schwarz auf 
weiss: «Rudolf Stählin führt das 
Betreibungsamt in eigener Verant-
wortung und auf eigene Rechnung.» 
Warum desinformiert das Kantons-
gericht das Bundesgericht? 
Will Schwyz nicht offenlegen, dass 
hier ein privater Geschäftsmann nach 
Gutdünken die staatlich organisierte 
Polizei aufbieten kann?

REGION

Als am Montag 
die Erde bebte
Das Erdbeben, das am Montagabend 
die Region erschütterte, kam aus 
rund fünf Kilometern Tiefe unterhalb 
des Ortstocks im Klausenpassgebiet 
zwischen den Kantonen Schwyz und 
Glarus. Es hatte die Stärke 4,6 und war 
damit für die Region ein relativ starkes 
Beben. Grössere Schäden wurden
nicht gemeldet. (on) 

FREIENBACH

Acht Einsprachen 
gegen Halten
Gegen den Nutzungsplan zum geplan-
ten Autobahnanschluss Halten gingen 
acht Einsprachen ein. Gemäss Kanton 
liege diese Anzahl im Rahmen des Er-
warteten. Nun werde man sich in den 
nächsten Monaten mit den Einspra-
chen auseinandersetzen. (on)

LINTHGEBIET

Schweinemäster 
kassiert Niederlage
Das Kantonsgericht St.Gallen ver-
urteilte den berüchtigten Schweine-
mäster wegen gewerbsmässigen
Betrugs und Urkundenfälschung zu 
14 Monaten sowie zu einer Geldstrafe 
von 9600 Franken wegen mehrfacher 
Tierquälerei. Richtig teuer werden 
ausserdem die Verfahrenskosten von 
rund 67 000 Franken. Auch der ehema-
lige Mitarbeiter des Mästers wurde zu 
einer Geldstrafe verurteilt. Der Anwalt 
des Schweinemästers will den Fall ans 
Bundesgericht weiterziehen. (on)

KANTON SCHWYZ

Komitee gegen 
Kesb-Initiative
Kürzlich stellte sich das Schwyzer Ko-
mitee «Nein zur Kesb-Initiative» den 
Medien vor. Mit Ausnahme der SVP
sind alle Parteien darin vertreten. Ihr 
Kampf gilt der Kesb-Initiative Pirmin 
Schwanders. Sprecher des Komitees 
ist Kantonsrat Ivo Husi (FDP). (on)

RAPPERSWIL-JONA

Brand in 
Asylunterkunft
In der Nacht auf Dienstag brannte es in
einer Asylunterkunft an der Porthofstras-
se. 22Bewohner konnten das brennende
Haus unverletzt verlassen. Sie wurden in
privaten Haushalten oder Zivilschutz-
anlagen untergebracht. Der Sachschaden
beträgt mehrere Tausend Franken. Die
Brandursache ist gemäss Kantonspolizei
St.Gallen noch unbekannt. (on)
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Stolzer Sänger
Mit «Schluneggers Heimweh»
gewann der Lachner Markus
Stadelmann zwei Steine bei den
Swiss MusicAwards. Seite 23

Sie leben den Traum
Knapp 800000Auswanderer
kehrten bereits der Schweiz den
Rücken, um anderswo ein neues
Leben zu beginnen. Seite 3

Sexy Gummi-Puppen
Das Gestell ist aus Metall, der
Körper aus Silikon. Ein Kalt-
brunner Jungunternehmen
liefert die sexy Damen. Seite 28

ESCHENBACH

Starkoch im «Chrüz»
RetoHasler, Spitzenkochmit 16Gault-
Millau-Punkten, ist der neue Betreiber
des Restaurants «Chrüz» in Eschen-
bach. Hasler hat zehn Jahre den Koch-
löffel im «Dieci al Lago» geschwungen
und die Gäste dort mit feinster Gour-
metküche und exklusiven Gerichten
verwöhnt. Im «Chrüz» bietet er nun
kreative Hausmannskost. Seite 7

JUSTIZ MUSS POLIZEIGEWALT UNTERSUCHEN

Bundesgericht
korrigiert Schwyz
Vor fünf Jahren wurde der
Altendörfler Franz Arnold von
Polizei und Spitalärztin gegen
seinen Willen in die Psychi
eingeliefert. Das Bundesgericht
stellt Schwyz nun in den Senkel.

ArnoldschuldetederGemeinde66Fran-
ken. Deshalb holte ihn die Polizei früh-
morgens aus demBett. Bald schon lag er
benommen am Boden und Stunden
später sass er in der Psychi. Seither
kämpft Arnold für Genugtuung. Aber
die Schwyzer Justiz liess ihn ins Leere
laufen. Jetzt hat das Bundesgericht ein
Machtwort gesprochen. Seite 5 Gärtner Franz Arnold: grosse Genugtuung.

Knie startet mit «Wooow!»
Am 23. März feiert der National-
Circus Knie in Rapperswil den Saison-
auftakt, mit dem vielversprechenden
Programm «Wooow!». Die Familie
Knie sorgt mit 56 Artisten aus elf
Nationen für Zirkusmagie und unver-
gessliche Momente unterm Chapiteau.
Noch werden viele Zirkus-Fans die

faszinierende Elefantennummer mit
Franco Knie jun. vermissen, aber es
gibt auch eine gute Neuigkeit: Franco
junior hat sich mit Ehefrau Linna
und Söhnchen Chris Rui eine quirlige
Truppe gelehriger Geissen angelacht
und mit ihnen eine lustige Tier-
nummer kreiert. Seite 15

KESB-KRITIKER IM ON-INTERVIEW

Pirmin Schwander:
«Unglaublicher Entscheid»
Der Schwyzer Nationalrat
Pirmin Schwander hat einer
Mutter geholfen, der die KESB
ihr Kind wegnahm. Sie wurde
zu 30 Monaten Gefängnis
verurteilt.

Pirmin Schwander sagt, das Urteil
gegen dieMutter Sarah C., die ihr Kind
nicht mehr zurück ins Heim brachte,
sei «unglaublich». DieKindeswegnah-
me durch dieKESBBiel sei «ein Skan-
dal». Die Mutter sei vollkommen ge-
sund und müsse ihr Kind wieder
zurückbekommen. Das sei der Grund
gewesen, dass er denAnwalt derMutter
damals finanziell unterstützt habe.
Schwander rechnet damit, dass die Justiz
nun auchmit ihm hart insGericht gehe,
um so den Hauptinitianten der KESB-
Initiativen «kaltzustellen».

Schwander sagt im ON-Interview,
dass die Mutter wegen Kindesentfüh-
rung des eigenen Kindes mit 30Mona-
ten Gefängnis verurteilt worden sei,

habe mit der Suche nach dem Recht
nichts mehr zu tun. Es sei «ein Deal»
ausgehandelt worden, der der Mutter
mit hoher Wahrscheinlichkeit alle

Rechtsmöglichkeitengenommenhabe.
Die Frau sei von der Justiz und der
KESB regelrecht «weichgeklopft»
worden. Seite 7

Pirmin Schwander: «Die Kindeswegnahme ist ein Skandal.»

SCHÜBELBACH

Mehr Sicherheit
für Schulkinder
Der Einwohnerverein von Schübel-
bach hat eine Petition lanciert. Damit
will er die Sicherheit für Fussgänger
erhöhen. Zudem soll das Dorf attrakti-
ver werden. Die Vorstandsmitglieder
Nadia von Holzen und Toni Ruoss er-
klären den ON, wie sie dies erreichen
wollen: Das Dorfzentrum erhält eine
Begegnungszone mit Tempo 20, das
Trottoir der Kantonsstrasse wird ver-
breitert undmit einemGrünstreifen ge-
trennt. Denn heute habe auf diesem
Schulweg das Kreuzen mit einem Kin-
derwagen zur Folge, dass die Schüler
auf die Fahrbahn ausweichen müssen.
«Das stellt eine Gefahr dar», so der
Einwohnerverein. Seite 9

Kantonsstrasse soll sicherer werden.

Sagen Sie
Cellulite und
schlaffem
Gewebe den
Kampf an.Wir
freuen uns auf
Ihren Anruf.
Worauf warten
Sie noch? Der
nächste Sommer
kommt bestimmt!
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